
SBB TAGESKARTEN - BENÜTZUNGSRICHTLINIEN 

1. Mit der „Tageskarte Gemeinde“ wird der Bevölkerung von Zeihen, Bözen, 
 Effingen, Elfingen und Hornussen die kostengünstige Benützung des  
 öffentlichen Verkehrs ermöglicht. Die „Tageskarte Gemeinde“ gilt in der 2.  
 Klasse für das gesamte schweizerische Eisenbahnnetz, für Nahverkehrsmittel  
 (Postauto / Tram / Bus), auf Schiffreisen und vereinzelt auch auf Privat- und  
 Bergbahnen (wie GA). Für die Benützung der Tageskarte ist kein Halbtax- 
 abonnement erforderlich. 
 

 Die einzelne Tageskarte ist unpersönlich und übertragbar und kann jeweils von 
 einer Person an einem vordefinierten Datum benützt werden. Nach dem  
 Gebrauch müssen die Karten nicht zurückgegeben werden. Pro Tag stehen in  
 Zeihen ab 1. Februar 2010 zwei „Tageskarte Gemeinde“ zur Verfügung. 
 
 
2. Die „Tageskarte Gemeinde“ kann im Internet unter www.zeihen.ch oder 
 telefonisch bei der Gemeindekanzlei (Tel. 062 / 867 40 40) reserviert und am  
 Schalter gegen Barbezahlung zu den ordentlichen Öffnungszeiten abgeholt  
 werden. 
 

 Ordentliche Öffnungszeiten* der Gemeindeverwaltung Zeihen: 

  Morgen Nachmittag 

 Montag 09.00 - 11.30 geschlossen 

 Dienstag 09.00 - 11.30 14.00 - 18.00 

 Mittwoch 09.00 - 11.30 geschlossen 

 Donnerstag 09.00 - 11.30 14.00 - 16.00 

 Freitag 09.00 - 11.30 14.00 - 16.00 

 
 *Feiertage, siehe Feiertagskalender, reduzierte Öffnungszeiten während den Ferien, bei 

Festtagen (Brücken) und ausserordentlichen Abwesenheiten des Personals werden nach 
 Möglichkeit vorgängig publiziert. 
 
 

 Gegen Vorauszahlung (plus CHF 1.- für A-Post) können die Tageskarten auch 
 per Post verschickt werden. Das Risiko für den Versand übernimmt alleine der 
 Besteller oder die Bestellerin. Die Gemeinde übernimmt keinerlei Verantwor- 
 tung für die rechtzeitige Zustellung. Die Auslieferung der Karte erfolgt erst bei 
 Geldeingang. 
 
 
3. Die Gebühren zur Benützung einer einzelnen Tageskarte betragen: CHF 40.-. 
 
 
4. „Last-Minute“ Angebot: Nicht reservierte Tageskarten können kurzfristig am 
 Gültigkeitstag, zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr oder am Nachmittag ab 14 Uhr, 
 bezogen werden. Eine Reservation ist nicht möglich. 
 Preis Montag bis Freitag: CHF 27.- 



5.  Reservationsbestimmungen 

 Eine Reservation kann für höchstens 3 aufeinander folgende Tage vorge- 
   nommen werden. 

 Die Reservationen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

 Reservierte Tageskarten müssen bei der Gemeindekanzlei innert 6 Tagen 
   während den Öffnungszeiten abgeholt und bezahlt werden. 

 Reservierte und nicht abgeholte Karten werden in Rechnung gestellt. 

 Provisorische Reservationen sind nicht möglich. 

 Der Umtausch oder die Rückgabe von gekauften Tageskarten ist nicht 
   möglich. 

 Die Gemeindeverwaltung Zeihen übernimmt für versehentlich nicht erfolgte 
   Eintragungen und Abweichungen sowie fehlerhafte Ausführung, Druckfehler 
   und ähnlichem keine Verantwortung und Haftung. 

 Das Versandrisiko der Karten und der Vorauszahlung trägt der/die Bestel- 
   ler/in. 
 

 
Vom Gemeinderat Zeihen genehmigt: 15.12.2009 


